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169.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ausführung des

Reichsgesetzes über die Schlachtvieh - und Fleischbeschau.
Oldenburg , den 19. Februar 1917.

Auf Grund des Artikels 9 K 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums, in Verbindung mit H 24 des Reichsgesetzes,
betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni
1900 wird im Höchsten Aufträge folgendes angeordnet:

8 i.
Schweine im Alter von 6 Wochen und darüber, Schafe

und Ziegen unterliegen auch dann, wenn das Fleisch aus¬
schließlich im eigenen Haushalt des Besitzers zum Genüsse
für Menschen verwendet werden soll, in allen Fällen vor
und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung nach
Maßgabe des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes und
der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.
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8 2.
Zuwiderhandlungen sind den Strafvorschriften der

Zß 26 bis 28 , insbesondere des Z 27 Nr . 2 und 3 des
Reichsgesetzes vom 3 . Juni 1900 unterworfen.

8 3.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. März d. Js . in
Kraft.

Oldenburg , den 19 . Februar 1917.

Ministerium des Innern.

Scheer.

Dugend.
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